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Der „brave Film" Ein Zwiegespräch.
1. Fortsetzung (cf. No. 18, 1947 p. 81 ff.)

Der Filmkritiker: Sie haben mir mit dem Satz „wahre Kunst ist nie
unmoralisch" das Wort förmlich aus dem Mund genommen. Ich möchte
sogar weiter gehen, den Spiess umdrehen und behaupten: „Jeder Kitsch
ist stets irgendwie unmoralisch". Kitschig ist aber vor allem die Form,
unter der ein Film gezeigt wird. Es kommt dabei weniger darauf an,
was dargestellt wird, als vielmehr darauf, wie es zur Darstellung kommt.
Das trifft auf allen Gebieten des Kunstschaftens zu, und es ist nicht
ersichtlich, warum gerade der Film eine Ausnahme machen soll; warum
z. B. für den Film andere Kriterien gelten sollen, wie für die Malerei oder
Plastik. Ist es nicht bei diesen Kunstgattungen einfach so, dass es einzig
und allein auf die Gesinnung ankommt, in der das Werk gestaltet wurde
und die vom Werk ausströmt. So wird ein Akt, wenn er in rechter, ich
möchte beinahe sagen in keuscher Gesinnung gemalt oder gemeisselt
wurde, von jedermann als moralisch angesprochen, während nicht selten
eine Szene mit lauter angekleideten Personen infolge der geilen
Gesinnung, die aus dem Ganzen spricht, mit Recht einfach als unmoralisch
empfunden wird. So sollten meines Erachtens auch Sie viel weniger den
Inhalt als die Form eines Filmes beachten und beurteilen.

Der Redaktor: Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie den
Hauptakzent auf die Gesinnung, in der ein Kunstwerk gemacht ist,
legen, wenn es auch daneben andere Anspekte zu beachten gibt. Doch
möchte ich Ihren Vergleich zwischen Malerei und Plastik einerseits und
dem Film anderseits nicht unwidersprochen lassen. Bei den erst genann-
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